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Vorwort

Dieses Buch enthält eine umfassende, praxisorientierte und allgemein verständ-
liche Einführung in das Umweltrecht. Sein Fokus liegt auf dem Zulassungsrecht
für umweltrelevante Vorhaben. Das Buch soll Praktikern dabei helfen, solche
Vorhaben den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu planen, zur Zulassung zu
beantragen und umzusetzen. Angesprochen sind nicht nur Vorhabenträger,
sondern alle Personen, die an umweltrelevanten Projekten mitwirken, wie z.B.
Ingenieure, Umweltgutachter und Juristen. Für sie werden die Vorgaben der
wichtigsten Bereiche des Umweltrechts erläutert. Das Buch geht aber darüber
hinaus: Ebenfalls thematisiert werden wichtige rechtsdogmatische und über-
greifende Fragen. Der Praktiker mag sich fragen, wozu dies erforderlich ist. Die
Praxis zeigt, dass es nicht immer einfach ist, den Inhalt der gesetzlichen Vorga-
ben genau zu erfassen und richtig umzusetzen. Regelmäßig stellen sich Fragen
wie „Habe ich einen Anspruch auf Genehmigungserteilung?“, „Was bedeutet
Ermessen?“, „Welche Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen?“ und „Genieße ich
nicht Bestandsschutz?“. Sie lassen sich in vielen Fällen zumindest dem Grunde
nach schnell beantworten, wenn einige Grundlagen des Umweltrechts bekannt
sind. Vorhabenträger können mit diesem Wissen frühzeitig die richtigen Wei-
chenstellungen für die Realisierung ihrer Projekte vornehmen.

Vor diesem Hintergrund ist das Buch wie folgt aufgebaut: Zuerst werden im
Ersten Teil wichtige Grundlagen des Umweltrechts behandelt. Der Zweite Teil
enthält Antworten auf Fragen, die sich in der Praxis der Vorhabenplanung und
-zulassung regelmäßig stellen. Der Dritte Teil umfasst ausgewählte Bereiche des
Umweltrechts und erläutert die wichtigsten gesetzlichen Vorgaben. Der interes-
sierte Praktiker kann das Buch von „vorn bis hinten“ lesen. Wer dagegen Ant-
worten auf bestimmte Fragen sucht (z.B. „Besteht eine Pflicht zur frühen Öffent-
lichkeitsbeteiligung?“), wird anhand der (Gliederungs-)Fragen direkt auf die
richtige Stelle im Buch geleitet. Übersichten, Praxishinweise/-tipps und Bei-
spiele helfen dabei, die gesetzlichen Vorgaben besser zu verstehen und in der
Praxis umzusetzen.

Das Buch erhebt – wie dem Leser bereits aufgefallen sein dürfte – keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Es beschränkt sich auf diejenigen Themen, die nach
Erfahrung des Autors in der Praxis der Vorhabenplanung und -zulassung
immer wieder eine Rolle spielen bzw. Probleme in der vorhabenspezifischen
Umsetzung aufwerfen. Es kann ebenso wenig den (Rechts-)Rat im Einzelfall
ersetzen. Wer dieses Buch zurate zieht, wird jedoch in die Lage versetzt, auf
Augenhöhe zu diskutieren – mit Auftragnehmern und Fachgutachtern, Behör-
den, Umweltvereinigungen und anderen relevanten Akteuren.

Die Idee für dieses Buch ist während meiner beruflichen Tätigkeit als Syndikus-
anwalt bei Energieversorgungsunternehmen und als Lehrbeauftragter für Um-
weltrecht an der Leuphana Universität Lüneburg entstanden. Viele der Themen,
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Vorwort

die in diesem Buch behandelt werden, haben mich als Praktiker und Dozent
selbst beschäftigt. Dank gilt daher allen ehemaligen und heutigen Kolleginnen
und Kollegen sowie Studierenden der Leuphana Universität Lüneburg, die
durch Fragen, Arbeitsaufträge und kritische Diskussionen zum Entstehen dieses
Buchs beigetragen haben.

Mein persönlicher Dank gilt außerdem meinem Lektor Sven Clever vom Erich
Schmidt Verlag, der mein Buch von Beginn an mit großem Enthusiasmus und
Ideenreichtum unterstützte, sowie – ebenso aus dem Erich Schmidt Verlag –
Angela Kausche (Herstellung), Zoltan Agoston (Contentmanagement) und Tabea
Kurreck (Copyediting). Für das aufmerksame, akribische Korrekturlesen danke
ich auchmeiner Schwiegermutter Evi.

Und schließlich: Besonderer Dank, der schwer inWorte zu fassen ist, gilt meiner
Frau Monika und meiner Tochter Clara. Sie beide haben mich zu jeder Zeit
geduldig unterstützt, auch dann, wenn meine Gedanken mehr beim Buch
waren als bei der Familie. Ihnen ist dieses Buch gewidmet.

München, Juni 2022 Dr. Sven Fischerauer
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